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1'~i};,t~r~ ~~_~o_~?:~_, der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

~i$~~l ; XIII. Gesetzgebungsperiode 

<)REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESl,llNlSTERlUM FÜR JUSTIZ 

1065 .. 16/72 

An den 

.2li.!:J- / A. 8. 
~u:2 -1~--- / ~J. 
Präs. ~u~L._fIJ1§f.LJ972 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu Z 218/J-NR/1972 ~om 2.2.1972 

Die m:i.r aill 302.1972 zugekommene schriftliche An­

frage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Karasek und 

Genossen) betrei'.f'·end Personalprobleme im Zusammenhang 

rni t der straf'rechtsreform, beant\vorte ich wie folgt: 

Hit 1. Jänner 1975 wird die nachstehend angeführte 

Anzahl von Justizbediensteten, die bei Strafgerichten oder 

. Strafabteilnngen der Gerichte . tätig s'ind,· berei ts das 60. 

Lebensjahr vollendet haben und daher ohne Angabe von GrUn­

den die gesetzliche Hög1ichkeit besitzen, vorzeitig in den 

dauernden Ruhestand zu treten: 

Richter staatsanwälte niri.Bedienstete 
-~-~ -----

1. OGH 17 ,.-';;. 

2. Generalproku-
J" . 

ratur 1 

3· OLe vlien/OStA 
Wien Sl.J. 12 13 

h. OLG. Graz/OStA. 
Graz 12 2 .5 

-' 

5. OLG Linz/OStA 
Linz 18 4 7 

6. OLe Innsbruck/ 
OStA Ibk 5 J. 4 

-- .. -=----.-.-

Summe: 106 22 29 
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.?E:.....r1s t 0 2...2.,.e r_ .•• ./tn Lr '§~G'.:; J_ 
Die - sehr behutsam _. angestellten Erhebungen, cl? 

und inwieweit im Zusammenhang mit der Straf'rechtsreform 

mi t :frei,.,illigen Übertri tten in den dauernden Ruhestand 

von jenen Ricl1tern, Staatsanwälten und nichtrichterli-

chen Bediensteten zu rechnen sein wird, die gesetzlich 

hiezu die Möglichl.;:ei t besitzen, haben zu dem nachstehend 

angeführten Ergebnis geilihrt, ''lobei die angeführten Zahlen­

stellen der Natur der Sache nach nur Wahrscheinlicr.J<.eits­

werte darstellen. 

Richter Staat sanwfil te nir-i e Bedienstete 

1. OGH 5 
2. Generalproku-

ratur 

3. OLG '>lien/ OStA 31 8 
Wien 

4. OLG Graz/< OStA 
8 Graz 1 

5. OLG Linz/ OStA 
Linz 9 2 

6. OLG Innsbruck/ 4 1-ostA J:bk 
~_ .. - :w._ --.,.". .. .... ,,-

Summe: 57 12 

Mit vorzeitigen Ruhestand~übertritten von Bedien­

steten aus dem Kreise de~ nichtrichterlichenPersonals 

.' wird :lm allgeme:inen nicht zu rechnen sein, d~mi t der Straf­

rechtsreform eüle Änderung der geschäftsordnungsmäß:igen Be­

handlung der Stra:fakten, die durch das nichtrichterliche 

Personal erfolgt, n~cht verbunden 5e~n w~rd. 

:Z;u Pkt • .)-!. derAn:frag~ 

Ich habe seit meinem Amtsantr~tt dafür Sorge ge­

tragen, daß die Arlzahl der Dienstpostenfür Richter, staats­

anwälte und nichtrichterliche Bedienstete in den Dienst­

postenplänen suk.zessive erhöht vlird.Eine solct!c Erhöht:mg 

wird auch im kommenden Dienatpostenplan unbedingt erfor~ 

derlich sein, und ich werde die entsprechenden Anträge bei 

d~r Er~tellungd~s·Dienstpostenplanes für 197'3 stellen. Da 

r 

I 
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seit einigen Jahren das Angebot an jungen geeigneten 

Juristen p die die Übernahme in den richterlichen Vor­

bereitungsdienst anstreben, besonders hoch ist, stellt 

die F:,rage de:l ..... erforderlichen A1..lfstockung der Richter 

und staatsanwäl te zur Schließung einer al1~;:nfalls ent­

stehenden Lücke an sich kein Problem dar, soferne die 

Dienstpostel1. f'ür Richter und staatsanwälte und - wenn 

auch im geringeren Ur:i.f'ang für nichtrichterliches Perso: 

·n;al - zumindest in den näcb.sten 2 - J Jahren ausreichend 

erhöht w'erden. 

~~g~t·. ..1+ ~ d ~~L~Eß..§ ~. 

Selbst bei der Anna.l:ül1e, ·daß sämtliche in Straf-. I 
sachen tätigen Richter und staatsanwäl te 1de auch nj_cht-

I 

richterliche Bedienstete aus dem Kreise der 6o-65..;.,Jäbrigen 
I 
i 

mit Inkra:fttreten der S'tx·'a:frecht[:sreform in dGn Ruhestand 

treten ,dirden , ist der€,;'l prakti. sehe Durchführung mit nück­

sicht auf' dj.e von der ,Justiz-v·(~rwal tung b!,~:ceits ein.gelei­

teten und auch YJei terhin zu. verfolg'enden Personrüm,aßnah­

ilieh gesichert. In dieser Hinsicht verweise ich auf die 

Darlegungen zu Pkt. J. de:;.:, Anfrage ~ betraf'fand, die Si­

cherung des Nach~-ruchses,· auf dessen Sphul tern auch die 

Hauptlast der praktischen DurchfUhrung der Strafrechts­

reform liegen "\1ird 9 

23. März 1972 

Der Bundesminister: 
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